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mokratischen Republik über Konten bei Geldinstituten in der 
Deutschen Demokratischen Republik möglich, auf die die um
zustellenden Bargeldbeträge eingezahlt werden können.

- Guthaben bei Geldinstituten von natürlichen Personen mit 
Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Republik werden 
auf Antrag bis zu bestimmten Betragsgrenzen im Verhältnis 1 
zu 1 umgestellt, wobei eine Differenzierung nach dem Lebens
alter des Berechtigten stattfindet.

- Sonderregelungen gelten für Guthaben von Personen, deren 
Wohnsitz oder Sitz sich außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik befindet.

- Mißbräuchen wird entgegengewirkt.

(6) Nach einer Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermö
gens und seiner Ertragsfähigkeit sowie nach seiner vorrangigen 
Nutzung für die Strukturanpassung der Wirtschaft und für die 
Sanierung des Staatshaushalts wird die Deutsche Demokrati
sche Republik nach Möglichkeit vorsehen, daß den Sparern zu 
einem späteren Zeitpunkt für den bei der Umstellung 2 zu 1 re
duzierten Betrag ein verbrieftes Anteilsrecht am volkseigenen 
Vermögen eingeräumt werden kann.

(7) Die Deutsche Bundesbank übt die ihr nach diesem Vertrag 
und nach dem Gesetz über die Deutsche Bundesbank zustehen
den Befugnisse im gesamten Währungsgebiet aus. Sie errichtet 
zu diesem Zweck eine Vorläufige Verwaltungsstelle in Berlin 
mit bis zu fünfzehn Filialen in der Deutschen Demokratischen 
Republik, wozu die Betriebsstellen der Staatsbank der Deut
schen Demokratischen Republik genutzt werden.

K a p i t e l  I I I  

Bestimmungen über die Wirtschaftsunion 

Artikel 11 

Wirtschaftspolitische Grundlagen

(1) Die Deutsche Demokratische Republik stellt sicher, daß ih
re wirtschafte- und finanzpolitischen Maßnahmen mit der Sozia
len Marktwirtschaft in Einklang stehen. Die Maßnahmen wer
den so getroffen, daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen 
Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem 
hohen Beschäftigungsstand und zu außenwirtschaftlichem 
Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschafts
wachstum beitragen.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik schafft die Rah
menbedingungen für die Entfaltung der Marktkräfte und der 
Privatinitiative, um den Strukturwandel, die Schaffung moder
ner Arbeitsplätze, eine breite Basis aus kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie freien Berufen und den Schutz der Umwelt 
zu fördern. Die Unternehmensverfassung wird so gestaltet, daß 
sie auf den in Artikel 1 beschriebenen Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft mit der freien Entscheidung der Unternehmen 
über Produkte, Mengen, Produktionsverfahren, Investitionen, 
Arbeitsverhältnisse, Preise und Gewinnverwendung beruht.

(3) Die Deutsche Demokratische Republik richtet ihre Politik 
unter Beachtung ihrer gewachsenen außenwirtschaftlichen Be
ziehungen mit den Ländern des Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe schrittweise auf das Recht und die wirtschaftspoliti
schen Ziele der Europäischen Gemeinschaft aus.

(4) Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
wird bei Entscheidungen, welche die wirtschaftspolitischen 
Grundsätze der Absätze 1 und 2 berühren, das Einvernehmen 
mit der Regierung der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen 
des Gemeinsamen Regierungsausschusses nach Artikel 8 her
steilen.

Artikel 12 

Innerdeutscher Handel

(1) Das zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Berliner 
Abkommen vom 20. September 1951 wird im Hinblick auf die 
Währungs- und Wirtschaftsunion angepaßt. Der dort geregelte

Verrechnungsverkehr wird beendet und der Abschlußsaldo des 
Swing wird ausgeglichen. Bestehende Verpflichtungen werden 
in Deutscher Mark abgewickelt.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß Waren, die nicht 
Ursprungswaren der Deutschen Demokratischen Republik oder 
der Bundesrepublik Deutschland sind, über die innerdeutsche 
Grenze in einem zollamtlich überwachten Verfahren befördert 
werden.

(3) Die Vertragsparteien sind bestrebt, so bald wie möglich die 
Voraussetzungen für einen vollständigen Wegfall der Kontrollen 
an der innerdeutschen Grenze zu schaffen.

Artikel 13 

Außenwirtschaft

(1) Bei der Gestaltung des freien Außenwirtschaftsverkehrs 
trägt die Deutsche Demokratische Republik den Grundsätzen 
eines freien Welthandels, wie sie insbesondere im Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) zum Ausdruck kommen, 
Rechnung. Die Bundesrepublik Deutschland wird zur weiteren 
Integration der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik in die Weltwirtschaft ihre Erfahrungen umfassend zur 
Verfügung stellen.

(2) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der 
Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere bestehende 
vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, genießen Vertrauensschutz. 
Sie werden unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der 
Währungs- und Wirtschaftsunion und der Interessen aller Betei
ligten fortentwickelt sowie unter Beachtung marktwirtschaftli
cher Grundsätze ausgebaut. Soweit erforderlich, werden beste
hende vertragliche Verpflichtungen von der Deutschen Demo
kratischen Republik im Einvernehmen mit ihren Vertragspart
nern an diese Gegebenheiten angepaßt.

(3) Zur Vertretung der außenwirtschaftlichen Interessen ar
beiten die Vertragsparteien unter Beachtung der Zuständigkei
ten der Europäischen Gemeinschaften eng zusammen.

Artikel 14

Strukturanpassung der Unternehmen

Um die notwendige Strukturanpassung der Unternehmen in 
der Deutschen Demokratischen Republik zu fördern, wird die 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik im Rah
men der haushaltspolitischen Möglichkeiten während einer 
Übergangszeit Maßnahmen ergreifen, die eine rasche struktu
relle Anpassung der Unternehmen an die neuen Marktbedin
gungen erleichtern. Über die konkrete Ausgestaltung der Maß
nahmen verständigen sich die Regierungen der Vertragspartei
en. Ziel ist es, auf der Grundlage der Sozialen Marktwirtschaft 
die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und durch 
die Entfaltung privater Initiative eine breit gefächerte, moderne 
Wirtschaftsstruktur auch mit möglichst, vielen kleinen und mitt
leren Betrieben in der Deutschen Demokratischen Republik zu 
erreichen, um so die Grundlage für mehr Wachstum und zu
kunftssichere Arbeitsplätze zu schaffen.

Artikel 15 

Agrar- und Ernährungswirtschaft

(1) Wegen der zentralen Bedeutung der Regelungen der Euro
päischen Gemeinschaften für die Agrar- und Ernährungswirt
schaft führt die Deutsche Demokratische Republik ein Preisstüt- 
zungs- und Außenschutzsystem entsprechend dem EG-Markt- 
ordnungssystem ein, so daß sich die landwirtschaftlichen Erzeu
gerpreise in der Deutschen Demokratischen Republik denen in 
der Bundesrepublik'Deutschland angleichen. Die Deutsche De
mokratische Republik wird keine Abschöpfungen und Erstat
tungen gegenüber den Europäischen Gemeinschaften einfüh
ren, soweit diese entsprechend verfahren.

(2) Für Warenbereiche, für die die Einführung eines vollstän
digen Preisstützungssystems noch nicht sofort mit dem Inkraft-


